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V e r b u n d s t u d i u m

(ausbildungsbegleitend)

mit Abschluss Bachelor of Arts (BA),

an der Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn
Zwischen der Firma      
mit dem Sitz in      
- nachstehend: Firma -

und

 FORMDROPDOWN 
       geboren am:      ,

wohnhaft in      
- nachstehend: Student/-in -

wird nachstehender Vertrag betreffend ein Studium mit dem Studienabschluss Bachelor of Arts (BA) geschlossen.

§ 1  Ausbildungsgang
(1) Der Ausbildungsgang ist zweigleisig. Parallel zum Studium erfolgt eine kaufmännische Berufsausbildung im dualen System (vgl. § 3) für die Dauer von       Jahren (Phase 1) und eine berufspraktische Tätigkeit im erlernten Beruf (vgl. § 4) für weitere       Jahre (Phase 2).

(2) Die Phase 1 endet mit der Abschlussprüfung vor der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen.

Die Phase 2 endet mit dem Abschluss des Prüfungsverfahrens zum Bachelor of Arts (BA) an der Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn.

§ 2  Ausbildungszeit

(1) Die Studienzeit beträgt 3,5 Jahre. Sie beginnt am       und endet am      .

(2) Die Probezeit beträgt maximal 4 Monate. Wird die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.

Während der Probezeit kann der Vertrag ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden (§ 22 Abs. 1 BBiG).

(1) Die Ausbildungszeit endet vorzeitig, wenn der/die Student/-in das Examen vorzeitig ablegt oder aber das Studium aufgibt.

(2) Wird die Regelstudienzeit von 7 Semestern überschritten, so verlängert sich die Phase 2 um längstens 2 Semester.
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§ 3  Vertragsgrundlage für den Berufsausbildungsvertrag

(1) Die Firma und der/die Student/-in schließen einen gesonderten Berufsausbildungsvertrag nach Maßgabe des Vertragsmusters der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer im Hinblick auf eine Berufsausbildung  FORMDROPDOWN 
      .

(2) Vereinbart wird, dass eine Ausbildungsvergütung nach Maßgabe der Tarifverträge in der jeweils gültigen Fassung gezahlt wird. Beginnend mit der Ausbildungsvergütung für das 2. Ausbildungsjahr wenn die Berufsausbildung verkürzt wird (vgl. § 2).

(3) Der/die Student/-in nimmt während der Berufsausbildung an den Lehrangeboten der Fachhochschule Südwestfalen, insbesondere an ausbildungsfreien Samstagen teil. Zudem erfüllt der/die Student/-in seine/ihre Studienverpflichtungen im Rahmen des Fernstudiums.

(4) Bei Nichtbestehen der Prüfung vor der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf Verlangen des Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch um 1 Jahr.

(5) Teilt der/die Student/-in schriftlich mit, dass er/sie das Studium aufgegeben hat, so liegt darin eine fristgemäße Kündigung gemäß § 22 Abs. 2 BBiG vor. Die Fortsetzung des Berufsausbildungsverhältnisses mit Berufsschulbesuch bedarf einer besonderen Vereinbarung. Die Firma ist zum Abschluss bereit, es sei denn, es stehen erhebliche betriebliche Belange entgegen. Die schriftliche Mitteilung bewirkt in jedem Fall, dass die Phase 2 nicht in Kraft tritt.

§ 4  Arbeitsvertrag im Anschluss an die Berufsausbildung

(1) Nach Abschluss der Berufsausbildung erfolgt eine fachpraktische Tätigkeit im erlernten Beruf in der Regel bis zum Abschluss des siebensemestrigen Studiums. Es wird ein schriftlicher zweckbefristeter Arbeitsvertrag auf der Grundlage der in der Firma dann üblichen Vertragsbedingungen geschlossen. Ein Vertragsabschluss scheidet aus, wenn der/die Student/-in keinen Nachweis über ein bis zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß absolviertes Studium erbringt.

(2) Bereits jetzt wird vereinbart, dass die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 35 bis 40 Stunden betragen kann. Sie kann gleichmäßig oder ungleichmäßig auf eine oder mehrere Wochen verteilt werden.

(3) Die Vergütung richtet sich nach der übertragenen Aufgabe und ändert sich, wenn Tätigkeiten übertragen werden, die einer anderen Entgeltgruppe zuzuordnen sind, entsprechend. 

(4) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem das Studium aufgegeben wird.
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§ 5  Sonstiges

(1) Die Firma wird den Berufsausbildungsvertrag zur Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen anmelden (§§ 34, 35 BBiG).

(2) Der/die Student/-in wird die Teilnahme am Studium zu Beginn eines jeden Semesters durch Vorlage einer Bescheinigung nachweisen. Er/sie ist verpflichtet, die Aufgabe des Studiums unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

(3) Die Kosten der Berufsausbildung trägt die Firma; Wegekosten zur Fachhochschule Südwestfalen und zur Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen werden davon nicht erfasst.

Die Kosten des Studiums trägt der/die Student/-in.

(4) Eine Übernahme nach erfolgreichem Abschluss des Studiums bleibt einem besonderen Vertragsabschluss vorbehalten.

................................................................

.....................................................................

(Ort, Datum)





(Ort, Datum)

................................................................

.....................................................................

(Unterschrift der Firma)



(Unterschrift des/der Studenten/Studentin)
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